
2013-09-30 Stadt Dessau-Roßlau  
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
  Vorlage 

 
Drucksachen-Nr.: BV/291/2013/VI-66 

Einreicher: Tiefbauamt 
 

 
Beratungsfolge Status Termin Für Gegen Enthaltung Bestätigung
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 

nicht 
öffentlich 07.10.2013     

Ausschuss für Bauwesen, 
Verkehr und Umwelt 

öffentlich 17.10.2013     

Stadtrat öffentlich 13.11.2013     
 
 
Titel: 
 
Widmung öffentlicher Verkehrsflächen 
Straße "Am Junkerswerk" 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es wird die Widmung der nachfolgend näher bezeichneten Verkehrsfläche 
beschlossen. 
Am Junkerswerk zwischen Junkersstraße und Mannheimer Straße  
Die Einstufung erfolgt als Gemeindestraße. 
 
 
Gesetzliche Grundlagen: Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt vom 

06.07.1993, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.03.2011,  Widmung § 6, Einstufung § 3 

Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse: DR/BV/162/2012/VI-61 
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:       
Hinweise zur Veröffentlichung:       
 
 

 
Relevanz mit Leitbild 
 
 

Handlungsfeld  Ziel-Nummer 
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und 
Wissenschaft 

       

Kultur, Freizeit und Sport        
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr        
Handel und Versorgung        
Landschaft und Umwelt        
Soziales Miteinander        
 

Vorlage nicht leitbildrelevant  
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Begründung: siehe Anlage 1 
 
 
 
Für den Einreicher: 
 
 
 
Beigeordneter 
 
 
beschlossen im Stadtrat am: 
 
 
  
Dr. Exner Hoffmann Storz 
Vorsitzender des Stadtrates 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 
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Anlage 1: 
 
Begründung: 
Im B-Plan Nr. 101-B1 wurde die bezeichnete Straßenverkehrsfläche als öffentlich 
festgelegt. Am 18.07.2012 hatte der Stadtrat den o. g. B-Plan beschlossen. 
 
Die Abnahme der bezeichneten Straßenverkehrsfläche erfolgte am 18. September 
2012.  
 
Die Verkehrsfläche steht der Öffentlichkeit bereits zur Verfügung. 
 
Sie dient dem Verkehr innerhalb der Stadt und ist deshalb als Gemeindestraße 
einzustufen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 StrG LSA). 
 
Eigentümer der Straßengrundstücke ist die Stadt Dessau-Roßlau.  
 
Somit besteht das dingliche Verfügungsrecht gemäß § 6 Abs. 3 StrG LSA als 
Widmungsvoraussetzung. 
 
Anlage 2: Vorschlag zur Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Dessau-Roßlau mit  

      Übersichtsplan 
 
 
 


